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Novellierung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, Gesetz-
entwurf der Landesregierung, Drucksache 17/16518 

 
Sehr geehrte Herr Vorsitzender, 
 
der Rat der Stadt Bonn hat sich bereits in seiner Sitzung vom 16.8.2021 kri-
tisch mit der 2. Fassung des Entwurfs der Novelle des nordrhein-westfälischen 
Denkmalschutzgesetzes auseinandergesetzt und insbesondere die Schwä-
chung der Denkmalfachämter in ihrer Zusammenarbeit mit den Kommunen 
durch Einführung eines Anhörungsverfahrens statt der bisherigen Beneh-
mensregelung bemängelt (§ 24 Abs. 2 DSchG-E). Nachdem nun auch die 3. 
Fassung des Gesetzesentwurfs an dieser Änderung festhält, wurde in der 
Ratssitzung vom 17.3.2022 die Forderung, dem Land eine entsprechende kri-
tische Stellungnahme vorzulegen, erneuert. Dem will ich mit diesem Schreiben 
nachkommen. 
 
Neben der befürchteten Schwächung der Möglichkeit, denkmalfachliche Kom-
petenz in die denkmalrechtlichen Verfahren einzubringen, wird zudem be-
fürchtet, dass wesentliche Aufgaben des Fachamtes in die Kommune verla-
gert werden und dort personellen Mehrbedarf mit entsprechender Fachkompe-
tenz auslösen. Die mit der Änderung der Regelung zur Beteiligung der Denk-
malfachämter einhergehende Verkürzung der Beteiligungsfrist im neuen An-
hörungsverfahren auf einen Monat verspricht hingegen keine wesentliche Be-
schleunigung der Erlaubnisverfahren. 
 
Wohlwissend, dass die Anhörung im Fachausschuss bereits am 18.3.2022 er-
folgt ist und eine Änderung des Gesetzentwurfes wohl nur noch mit politi-
schem Antrag möglich ist, darf ich Sie dennoch bitten, die o.g. Bedenken des 
Bonner Stadtrates in den Diskurs am 31.03.2022 einzubringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
 
Helmut Wiesner 
Stadtbaurat 
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